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Die Herbort (Herport)

Alteste und berühmteste bürgerliche Familie von Willisau

Eugen Meyer-Sidler

Vorwort

In der Schreckensnacht vom 17. November 1704 wurde ein grosser Teil
des Städtchens Willisau von einem verheerenden Feuer in Schutt und
Asche gelegt. Auch das Kaufhaus, damals am westlichen Ende der
Schattseite gelegen, wurde ein Raub der Flammen.

Am heutigen Standort wurde es 1729 wieder aufgebaut. Wir
nennen es heute Rathaus, da sein Inneres schon bald nach der
Wiedererrichtung nicht mehr als Kaufhaus, sondern als Bürger- und
Theatersaal und vorübergehend sogar als Schlachthaus verwendet
worden ist.

Im Jahre 1988 ging das Rathaus von der Korporation Willisau an
die Einwohnergemeinde Willisau-Stadt über, mit der Verpflichtung
zur Restaurierung. Diese findet 1989—1991 statt.

Die Wappen der ältesten Bürgergeschlechter von Willisau
im Rathaus

An den Wänden des ehemaligen Bürgersaales befanden sich die

Familienwappen der ältesten Bürgergeschlechter von Willisau. Sie

mussten bei der oben erwähnten Restaurierung entfernt werden.
Gemalt wurden sie vom Willisauer Dekorationsmaler Fritz Rösli
(1864—1923) im Jahre 1900. Es ist zu hoffen, dass diese Wappen,
heraldisch besser, im neurenovierten Rathaus wieder einen gebührenden

Platz finden werden.
Das Herbort-Wappen im einstigen Bürgersaal hat schon seit

längerer Zeit unser starkes Interesse geweckt. Längst ist die Familie
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Das Familienwappen der Herbort (Herport) seit 1494: Roter springender Hirsch mit
gelbem oder blauem Gürtel auf weissem Feld Foto : Beat Walthert, Willisau.

erloschen, und nur wenige Geschichtsinteressierte wissen Näheres
über sie. Es scheint uns daher angebracht, wenn man die tüchtigen und
selbstbewussten, aber auch die schwachen und versagenden Männer,
und ihr Umfeld aus längst vergangener Zeit, in Erinnerung ruft.

Die Bevölkerungsstruktur im damaligen Willisau

Die Kernbevölkerung der Stadt Willisau bestand aus den Burgern und
den Hintersassen; hinzu kamen noch die Beisassen.

Die Burger durften innerhalb der Ringmauer wohnen und besas-

sen das Landsassenrecht (Kantonsbürger) und auch das Nutzungsrecht

an den Allmenden und Waldungen. Nach der Französischen
Revolution 1798 wurden sie Korporationsbürger genannt und behielten

das Anrecht auf die vor 1798 erworbenen Burgergütern.
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1683 wurde verordnet, dass Bürgersöhne, die sich mit Fremden
verehelichten, welche nicht 200 Gulden Vermögen besitzen, ihr
Bürgerrecht verlieren.

Gemäss Ratsbeschluss von 1688 mussten sich die Bürgersöhne am
Schmutzigen Donnerstag mit einem silbernen Becher einkaufen.

Die Hintersassen durften sich in der Stadt niederlassen und ein
Handwerk ausüben, hatten aber auf den Bürgernutzen kein Anrecht.
Durch die Staatsverfassung von 1831 wurden die Hintersassen
hinsichtlich der politischen Rechte den Burgern gleichgestellt und hiessen

von nun an Ortsbürger.
Die Beisassen waren bloss Aufenthalter, die nur ein bis zwei Jahre

in der Stadt geduldet wurden. Uber die Belassung entschied die

Bürgerschaft. «Damit das Gemeinwesen nicht sehr geschwächt
wurde», führte man diese Bestimmung sehr restriktiv durcb. So wurde
1598 vom Rat beschlossen, dass «Ehepaare, bei denen der Mann weder
Burger noch Hintersässe sei, den Flecken räumen musste». 1642 durfte
sogar kein Fremder nach Willisau ziehen.

Es gab also auch schon damals Ressentiments gegen «Fremde».

Die Familie Herbort von Willisau

Kurze Lebensbeschreibungen mit einer Stammtafel sollen uns einen
wertvollen Blick in das Dasein dieser einst berühmten und hochgeachteten

Familie vermitteln.
Vorerst wenden wir uns dem Willisauer und in einem späteren

Abschnitt dem Berner Zweig zu. Zu den ältesten und angesehensten
Bürgerfamilien der Stadt Willisau gehörten seit dem 14. Jahrhundert
die Herbort. Herbort gab es im 14. Jahrhundert in der Gegend von
Luzern und Horw und im 15. Jahrhundert in Ettiswil. Die Willisauer
Familie ist seit der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts nachweisbar.
Zwischen ihr und jener von Ettiswil könnte ein Zusammenhang
bestehen, nachweisbar ist er aber nicht. Die Familie Herbort besass in
Willisau eine einzigartige Stellung. Nur gerade von ihr vermutet man,
dass sie von der Gründungszeit der Stadt Anfang des 14. Jahrhunderts
bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts in Willisau gelebt hat. Kein
Dutzend andere Familien lassen sich finden, die während dieser

Beobachtungszeit länger als ein Jahrhundert in Willisau nachweisbar
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sind. Die Herborts waren immer in den Behörden vertreten. Von 1418

(wahrscheinlich schon früher) bis 1507 waren vier Mitglieder der
Familie Schultheisse der Stadt Willisau.

Die Herbort, das an Gütern reichste Willisauer Geschlecht von
damals, hatten viele Besitzungen in Willisau, so in Bauwil, Nollental,
Baumgarten (zwischen der Geissburg resp. Schlossfeld und der
Buchwigger gelegen), Breiten, Wellsberg, Bleuen, Gulp, Mühletal, Geissburg

usw. und auch in Hergiswil. Zudem besassen sie Häuser in der
Stadt und Gärten vor dem «nidren Tor» (Untertor) in Willisau. Ein
Mitglied der Herborts war der reichste Steuerzahler in der Grafschaft
Willisau. Beim Verkauf der Stadt und des Amtes Willisau im Jahre
1407 durch den Stadtherrn Graf Wilhelm von Aarberg an den Stadt-
Staat Luzern, wurde in einer Urkunde für acht Personen eine
Sonderbehandlung ausbedungen, unter ihnen Heizmann Herbort. Sie sollten
in Luzern wie eingesessene Bürger gehalten werden. Dies allein schon

zeigt die ausserordentliche Stellung der Familie in der Willisauer
Ehrbarkeit, d. h. in der Oberschicht der Bürgerschaft. Die Willisauer
Ehrbarkeit des 15. Jahrhunderts stellte für Behörden und Amter zwar
eine offene, aber keineswegs frei zugängliche Führungsschicht dar.
Die Auswahl, gesteuert durch die verkappte, nicht sofort erkennbare
Selbstergänzung des Rates, geschah aufgrund gewisser Voraussetzungen.

Daher war auch oft nicht nur Zufall, sondern auch sonst
Unwägbares mit im Spiel, von Seiten der Alten etwa Neigungen und
Abneigungen, von seiten der Jungen Bereitschaft oder Ablehnung,
Genügen oder Ungenügen. Auffällig war die Rolle, welche die
Verwandtschaft ausübte. Von einer eigentlichen Geschlechterherrschaft

konnte aber nicht gesprochen werden. Die Familie Herbort war
die einzige, die von Anfang an bis zum Schluss der Beobachtungszeit
in den Behörden vertreten war.

Das Wappen der Herbort ist aus den Siegelbildern des 15. Jahrhundert

bekannt. Es weist ein triangelförmiges Hauszeichen mit
aufgesetztem Kreuz auf. Von Rudolf Herbort weiss man, dass er 1494 vom
Einsiedler Dekan Albrecht von Bonstetten einen Adels- und Wappenbrief

erwarb. Er verwendete in der Folge das neue Wappen, einen
roten springenden Hirsch mit gelbem oder blauem Gürtel auf weissem
Feld. Sein ältester Sohn Wilhelm bediente sich wieder mit dem
bisherigen Familienwappen. Die niedere Gerichtsbarkeit (Gerichtshoheit

über kleinere Vergehen und über Zivilsachen) in Zell gehörte
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im 14. Jahrhundert den Herren von Biittikon, von 1424 bis um 1578 der
Willisauer Familie Herbort. Auch dies zeigte ihre aussergewöhnliche
Stellung.

Willisauer Zweig

Kurze Lebensbeschreibung der in der Stammtafel aufgeführten neun
Mitglieder des Willisauer Zweiges:

Wilhelm (1.)
Erstmals wird er 1333 erwähnt. 1333—1339 war er mehrmals Zeuge in
Willisau.

Konrad (2.) (Cuni, Küni)
1343—1406.1375 aufgeführt als Bürger zu Willisau und 1386 zu Sursee.

1343 verkaufte er zusammen mit seinem Bruder Johann das Gut
Gebreite (Breite), was mit der Einwilligung des Stadtherren Graf
Heinrich von Nellenburg geschah, der darüber eine Urkunde
ausstellte und besiegelte. Graf Heinrich von Nellenburg war der zweite
Gatte der Erbtochter Ursula aus dem Geschlecht der Hasenburger,
das die Stadt Willisau in den Jahren 1302/1303 gegründet hatte.

Als man 1383 den Kirchensatz (Pfarrpfrund) mit einem Geldzins
belastete, für dessen Bezahlung man eine Anzahl Bürger herbeigezogen

hatte, war Konrad einer dieser zehn Bürger.
1384 kaufte Konrad von der Stadtherrin Gräfin Maha von Neuenburg

drei Jucharten Ackerland im Obern Feld. Das Obere Feld hatte
sein nördlichstes Ende südlich der Chäppelimatt und breitete sich in
der Talebene bis gegen die Breiten aus, wo das oberste Feld lag (nach
Josef Zihlmann, 1984).

1400 erhielt Konrad den Zehnten zu Nollental und kaufte 1418 von
Luzern die Vogtei ob Nebikon. Im letzten Viertel des 14. Jahrhunderts
gehörte Konrad zu den Vertrauensleuten der aarbergischen Stadtherren

von Willisau. Er erreichte ein rüstiges Alter und nahm unter der
damaligen Willisauer Ehrbarkeit (Oberschicht der Bürgeschaft) eine

prominente Stellung ein.
Er hat offenbar den Aufstieg seiner Familie begründet.
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Hans (3.)
Er wird im Jahrzeitbuch erwähnt. Seine Generation tritt praktisch
nicht in Erscheinung.

Henzmann (4.) (Heinzmann, Heinrich) CO1) Margaret Schwander,
2) Adelheid Schnider
Der Enkel von Konrad nahm unter der Oberschicht der Bürgerschaft
von Willisau ebenfalls eine Sonderstellung ein. Er versah jahrzehntelang

das Amt des Schultheissen. Als solcher ist er von 1418—1438
nachweisbar.

Er führte ein eigenes Siegel. In seiner Siegelumschrift nennt er sich
«Heinricus dictus Herbort». Er wohnte an der Mühlegasse. Er war
1416 Gerichtsvorsitzender.

In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts besass Henzmann das

«Mattland enett der Wigeren» als Lehen des Spitals zu Luzern. (1594
erwarb der Wirt zum «Adler» dasselbe. Es gehörte einige Zeit zu
dieser Wirtschaft, deshalb der heutige Name «Adlermatte».)

Er war der reichste Steuerzahler in der Grafschaft Willisau. 1453

versteuerte er ein Vermögen von 3600 Gulden. Eine gewaltige Summe,
wenn man bedenkt, dass die Stadt und Grafschaft Willisau für 8000
Gulden von den Aarberg-Valangin (Stadtherren) 1407 an den Stadt-
Staat Luzern verkauft wurde. Das Durchschnittsvermögen der damaligen

Steuerzahler in der Grafschaft Willisau betrug rund 200 Gulden.
Gemäss dem Willisauer Jahrzeitbuch von 1477 machten Henzmann
und seine Frau Adelheid eine Vergabung «den armen lütten jn kotten
(Willisauer Siechenhaus im Ostergau) vm win vnd brot», ferner
vergabte Adelheid Herportin den «siechen ein mass wins jm kotten».

Bei Henzmann kann man die materielle Seite des Aufstiegs anhand

von bedeutenden Gütererwerbungen verfolgen.
Seine Kinder überschritten mit der Wahl ihrer Ehegatten aus

fremden vornehmen Bürgerfamilien die kleinstädtischen Grenzen
ihrer Heimatstadt Willisau.

Wilhelm (5.) OO Verena Jberg
Als Henzmann im hohen Alter starb, rückte sein Sohn Wilhelm sofort
in den Rat nach und wurde praktisch zum lebenslänglichen Schultheissen

befördert (1457—1480). Er war der erste Pfleger der 1450/52
erbauten Sakramentskapelle von Ettiswil. Im Innern sind über der
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Sakristeipforte zwei würfelförmige
Konsolen in den Ecken eingefügt; in der
einen ist das nebenstehende Hauszeichen

der Familie Herport eingehauen.
Er war auch Dinghofrichter zu Menz-
nau und Einnehmer des Stifts im Hof
Luzern für die Umgebung von
Willisau.

1453 versteuerte er das grosse
Vermögen von 1900 Gulden.

1462 erwarb er von der Obrigkeit
eine Fleischbank im Kaufhaus von
Willisau. Er konnte dadurch für die Benützung

von den Metzgern einen Zins
verlangen. 1471 als Zeuge aufgetreten. Er
starb 1480.

1481 stiftete seine Witwe Verena Jberg, Spross einer sehr angesehenen
Familie, die viele Schultheissen stellte, gemäss dem Willen ihrer
verstorbenen Eltern eine ewige Messpfründe und Kaplanei am Altar
des Heiligen Kreuzes in der Pfarrkirche. Ferner schenkten ihre Kinder
Hans, Rudolf und Quinteria Herbort auf Verlangen ihres verstorbenen

Vaters Wilhelm dem gleichen Altar ein Haus in der Stadt, das
neben dem heutigen Pfarrhaus an der Mühlegasse lag, zusätzlich
Garten und Bünte vor dem Untern Tor.

Johann (6.)
Johann, der ältere Sohn Heinzmanns und Bruder Wilhelms, war
Geistlicher. Er studierte an der Universität Erfurt (1. europ. Universität,

1392).
1466 war er Chorherr, 1473 Dekan des Dekanats Willisau und

erlangte 1482 die Würde eines Stiftspropstes zu Beromünster.
Von 1473—1483 war er Leutpriester (Pfarrer) zu Willisau und bis

1483 gleichzeitig auch Pfarrer zu Pfaffnau. Vor 1473 war er Kaplan zu
St. Niklausen; dieser Altar in der Leutkirche zu Willisau besass bereits
im 14. Jahrhundert eine eigene Kaplanei.

Im Willisauer Urbar von 1491 erscheint er mehrfach als Haus- und
Gartenbesitzer. Im Sinne eines Engegenkommens und nicht aufgrund
eines Rechtsanpruches bezog er bis 1481 die Einkünfte der drei

Hauszeichen der Herport:
Triangel mit aufgesetztem Kreuz.
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Kaplaneien zum Heiligen Blut, zu St. Niklausen und zum Heiligen
Kreuz in der Pfarrkirche.

Während der langen Verwaltung der Pfarrei Willisau war Johann
reich geworden. Das Korn, das zu seinem Einkommen gehörte,
verstand er mit Gewinn zu verkaufen. Als er Propst zu Beromünster
werden sollte, hat er seinem Verwandten, alt Schultheiss Werner von
Meggen, einen Sack Geld um den Hals gehängt, damit dieser seine
Wahl fördere. Diese soll ihn 600—800 Gulden gekostet haben. Seinem
Neffen Rudolf lieh er bedeutende Summen zum Kauf der Herrschaft
Rued im Kanton Aargau. Als er «1489 mit seinen Schätzen von
Willisau fortzog, war seine Geldkiste so schwer, dass man mehrere
Leute herbeirufen musste, um diese auf den Wagen zu heben»
berichtet Theodor von Liebenau in seiner «Geschichte der Stadt
Willisau». Als Propst Johann Herbort 1500 starb, war sein ganzer
Reichtum vollständig zerronnen. Er Hess sich in der Gruft der Ahnen
in Willisau beisetzen.

Rudolf (7.) co 1488 mit Appolonia von Rüssegg
1482, 1492 des Rats -zu Willisau, 1507 Schultheiss zu Willisau.
Zeitweise war er auch Bürger von Sursee. Er wohnte in Willisau an der
Vorderen Kirchgasse.

In seiner Generation wurden mit dem weitern sozialen Aufstieg
der Herbort die Beziehungen zu Willisau etwas lockerer.

Bild rechts: Die Wappenscheibe (Glasmalerei) des Rudolf Herport, Herr zu Liebegg,
Schöftland und Rued sowie Kirchherr zu Kirchleerau, befindet sich in der Pfarrkirche
Kirchleerau.
Das Wappen entstand um 1498: Roter springender Hirsch mit blauem Gürtel auf
weissem Feld, mit gotischer Helmzier und Helmdecke, wachsendem Hirschkopf mit
blauem Band auf weissem Stechhelm. Höhe 32 cm, Breite 23 cm.
Das Schloss Liebegg liegt auf einer bewaldeten Hügelzunge südlich von Gränichen.
Die 1214 erstmals in den Urkunden erwähnte Burg gilt als die Stammburg der Herren
von Liebegg.
Das heutige Schloss Schöftland wurde 1660 für W. von Mülinen errichtet. Sein

Vorgängerbau reicht aber viel weiter zurück.
Das Schloss Rued im aargauischen Rudertal war der Stammsitz eines Edelgeschlechts
(deRuodan). Nach dem Aussterben der Herren von Rued, kam es an verschiedene
Edelgeschlechter und 1491 an die bürgerlichen Herport von Willisau. Das heutige
Schloss ist ein Bau von 1792—1796.
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Er heiratete 1488 die Erbtochter Freifrau Appolonia des Freiherrn
von Rüssegg, beteiligte sich an dessen grossen hinterlassenen
Herrschaften: Herrschaft zu Liebegg mit Kirchensatz herrschaftliches
Recht, in der Pfarrkirche den Geistlichen einzusetzen), Herrschaft zu
Schöftland, die Mühle zu Staffelbach, die neue Burg Liebegg, einen
Drittel der Burg und Herrschaft Rued im Aargau mit Kirchensatz und
Gericht Leerau und Kulm, die Hälfte des Zehnten in Teuffenthal, den
Hof Kampach und Gericht zu Oberkulm. Sein nach Bern Übersiedeiter

Sohn Peter war Mitinhaber der Herrschaft Rued. Rudolf Herbort
trat 1492 in einem Streit zwischen dem Kloster St. Urban und dem von
ihm auf dem Hof zu Burgrain (Eigentümerin des Hofes und der
Kapelle St. Blasius) gesetzten Verwalter Hans Schräg als Zeuge auf.

1494 erwarb er vom Einsiedler Dekan Albrecht von Bonstetten
einen Adels- und Wappenbrief sowie ein neues Wappen, einen roten
springenden Hirsch mit gelbem oder blauem Gürtel auf weissem Feld.
Er begann fortan als Junker aufzutreten. So wurde der Ubergang vom
Bürgertum zum Landadel an der Wende zum 16. Jahrhundert erfolgreich

eingeleitet.
1509 war er tot.

Wilhelm (8.)
Er war mehrmals Schultheiss zu Willisau, unter anderem 1513 sowie
der erste namentlich bekannte Amtssäckelmeister von 1514—1522. Die
sogenannten Sechser besorgten den Einzug der Steuern; die
Kassenverwaltung oblag dem Amtssäckelmeister, der dafür Schultheiss,
Räten und Sechsern verantwortlich war.

Wilhelm bediente sich wieder des bisherigen Hauszeichens, des

Triangels.

Bild rechts: Wappenscheibe der Ehefrau Rudolf Herports, Apollonia von Rüssegg, in
der Pfarrkirche Kirchleerau.
Wappen mit gotischer Helmzier und Helmdecke, steigendes schwarzes Einhorn auf
goldenem Schild; auf weissem Bügelhelm wachsender Schwanenhals in Gold, um 1498

entstanden. Höhe 32 cm, Breite 23 cm.
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Wilhelm (9.)
Wilhelm ist der Sohn des nach Bern weggezogenen Peter Herbort. Er
blieb katholisch und behielt seinen Wohnsitz in Willisau.

Später siedelte er nach Luzern über und wurde dort 1545 mit dem
Bürgerrecht beschenkt.

1552 sitzt er im Grossen Rat der Stadt Luzern, 1558 ist er Kleinrat
der Stadt Luzern und 1569 Vogt zu Ruswil. Tot 1575.

Berner Zweig

Im Jahre 1529 siedelte Peter Herport
wegen seiner reformierten Gesinnung
nach Bern und trat zum neuen Glauben
über. Er wurde zum Begründer des

Berner Zweiges der Herport.
Mit ihm zogen seine Ehefrau und

sechs seiner sieben Söhne nach Bern.
Der siebte Sohn, Wilhelm, blieb dem
katholischen Glauben treu. Vorerst
verweilte er in Willisau, zog später nach
Luzern und wurde so zum Begründer
der Stadt-Luzerner Linie, die aber nur
ein paar Jahrzehnte überdauerte.

Zwischen Bern und Willisau blieben
die Beziehungen noch einige Zeit bestehen,

nach und nach wurden sie aber

abgebrochen.
Der Berner Zweig wurde im Stadt-

Staat Bern bald regimentsfähig und
brachte viele hervorragende Männer hervor: hohe Offiziere und
Beamte, Gelehrte und Geistliche. Der Staat Bern hatte damals eine
weit grössere Ausdehnung als heute; Teile des heutigen Kantons
Aargau und die Waadt gehörten dazu.

1415 zog Bern mit seiner Streitmacht in den Untern Aargau, wo es

sich, auf keinen nennenswerten Widerstand stossend, in wenigen
Tagen in den Besitz der dortigen Städte und Burgen setzte. Bern teilte

Kopie aus dem Wappenbuch der
bürgerlichen Geschlechter der
Stadt Bern: Springender roter
Hirsch mit gelbem Gürtel in
weissem Feld.
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die gewonnene Provinz in fünf Landvogteien und setzte zu ihrer
Verwaltung Landvögte ein. Nach den Wirren der Französischen
Revolution von 1798 ging die Alte Eidgenossenschaft unter, im Jahre
1803 erfolgte die verfassungsmässige Gründung des Kantons Aargau,
und die bernischen Vogteien wurden diesem zugewiesen.

1536 besetzten die Berner in einem kurzen, unblutigen Feldzug die
Waadt und setzten auch hier zur Verwaltung Landvögte ein, die
ebenfalls bis 1798 auf den eroberten Burgen ihren Wohn- und
Amtssitz hatten. Durch den Einmarsch französischer Truppen 1798

wurde das Waadtland von der Berner Herrschaft befreit. Es lehnte
einen Anschluss an Frankreich ab und wurde durch die neue Verfassung

1803 ein selbständiger Kanton.
Der bernische Zweig der Herport führte das vom Willisauer

Vorfahren Rudolf Herbort 1494 erworbene Wappen weiter.
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Stammbaum des Berner Zweiges

Die Zahlen stimmen mit jenen in der nachfolgenden Genealogie
überein.

114



moco

Ö
d)
b£>
et

G
eu

Si
-Si
:o
Co

*H O
eu

« ,3
PU

rt- m

.22* £
CO -G ^OS CJ _,« C "3 S -G
Lh /—< «—< G oä 'O .5 c « *r55 C « rt -O J3

vo r\ oo o o T-H

-O
o

U*!

pq £

J3
eu
6ß

et
eu
G
eu

o

G
LH
eu

PQ
4-»

~Ö
et
4-»

CD

u
eu

-G

JQ
eu
eu

^4
O
CU
Jh
eu

u
(U

nd
co
<U

W) UQ
• 1—1 ' -1

eu

£
N
U
eu
G
Un
eu

PQ

co
eu

T3
eu

eu

Ü
u
eu

-5

et
eu
G
<u

O
Jg

eu
et
G

et
et
4—>

en
G
<U

O
co

'S
u
eu

X)

eu
bß
u

:G

G
<u

bß bß
O O

5
c
o
>

G
-3
"o

CU
CU

C

G
Ut

O g
Vh TO

O J3

:0
-G 3
ry 3
CO CO

-LJ —

.ï Sj »

S g

S "O
QJ U£ .5

o -g* 3VH
(U -3

•5 S> J3

y)
c3
G
G

c

d 3
£ -G
wîO
3 G
G H
S eu

-a
G

pq

W 91

&o S
u c^ S cO TT H

S S
Ĉ
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Albrecht Herport-Müsli, gen. «der Indianer». Er reiste als Söldner nach Ostindien und
verfasste im Jahre 1669 ein Buch über seine Erlebnisse. Tuschzeichnung von Conrad
Meyer (1669), Graphische Sammlung der Zentralbibliothek Zürich.
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Allianzscheibe «Herport-von Bonstetten». Am Fuss der Tafel befindet sich folgende
Inschrift: «Hr. Vincentz Herport, diser Zeit Predicant zu Schofftland vnd Fr. Salome

von Bonstetten sin Ehgemahl 1683». Links das Wappen der Herport, rechts jenes der

von Bonstetten.
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Schlussbemerkung

Am Anfang dieser Geschichte einer berühmten und angesehenen
Familie aus vergangener Zeit stand Aufstieg, später dann Erfolg und
Glanz, zum Schluss Abstieg und Elend.

Wenn man die vielen verschiedenen Einzelschicksale der Herports
betrachtet, stellt man fest, wie nah Höhen und Tiefen beieinander
stehen, wie Glück und Unglück miteinander verknüpft sind.
Ausserordentlich viel Positives hat die Familie während Generationen geleistet.

Später zeigten sich auch negative Seiten, wie das wohl bei jeder
Familie im Laufe der Zeit vorkommt. Das Positive aber überstrahlt die
Schattenseiten bei weitem. Willisau darf stolz sein, die Wiege dieser

grossen Familie gewesen zu sein.
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